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nicht genügend substantiiert. Die Ergebnisse des Berichts zum Dienstpflichtsystem vom 15. März 2016, 
wonach der Zivildienst die Armeebestände durch die Zulassung zum Zivildienst nicht gefährde, müssten 
transparent in die Erörterungen über den mutmasslichen Handlungsbedarf eingebunden werden. 
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass Artikel 4a Buchstabe e, Artikel 8 Absatz 1 und Artikel 17 Absatz 
2  mit Blick auf ihre Rechtmässigkeit problematisch sind; sie sind weder geeignet noch erforderlich, um die 
Armeebestände nachhaltig zu sichern und die Anzahl der Zulassungen zum Zivildienst substantiell zu 
senken. Dies umso weniger, als der Zivildienst nur einer der Faktoren ist, die Auswirkungen auf den 
Armeebestand haben (vgl. dazu auch Ziff. 4.2, Botschaftsentwurf, S. 19) und die Massnahmen präventiv 
bloss mit Blick auf eine mögliche Gefährdung des Sollbestandes vorgenommen werden, die «mittelfristig 
nicht ausgeschlossen werden (kann)» (vgl. dazu Ausgangslage, Botschaftsentwurf, S. 2), was auch ein 
genügendes öffentliches Interesse in Frage stellt. Vor diesem Hintergrund halten wir an unseren 
Stellungnahmen vom 10. Oktober 2017, 16. Mai 2018 und 23. Mai 2018 fest. 
 
Explizit und nochmals seien an dieser Stelle die Kompatibilitätsprobleme mit dem Völkerrecht erwähnt: Die 
Bestimmung in Artikel 8 Absatz 1 wird völkerrechtlich als höchst bedenklich eingestuft. Entsprechend wird 
mit nachfolgender Begründung beantragt, die in der Beilage im Überarbeitungsmodus vorgeschlagene 
Anpassung des Botschaftsentwurfs und des Bundesratsantrages vorzunehmen: 
 
Begründung zu den Anpassungen im Botschaftsentwurf (Ziff. 7.2): 
 

1. Der letzte Satz entspricht nicht den Fakten und gehört ersatzlos gestrichen.  
2. Der Text in Ziff. 7.2 bringt zu wenig deutlich zum Ausdruck, dass die vorgeschlagene Massnahme 1 

völkerrechtlich höchst bedenklich ist. Im in Fn. 29 erwähnten Fall Vernier et Nicolas hat der 
Menschenrechtsausschuss (MRA) den Zuschlagsfaktor 2 als diskriminierend gewertet. Massstab 
war damals allein Art. 26 Pakt-II, so dass wegen des Schweizer Vorbehalts zu jener Bestimmung 
die Rechtsprechung für die Schweiz nicht rechtlich relevant war. Im späteren Fall Young-Kwan Kim 
et al. (Fn. 29) wiederum erkannte der MRA, dass nach Art. 18 Pakt-II die Vertragsstaaten bei 
Gewissensgründen eine Alternative zum Militärdienst schaffen müssten. Gleiches hat der EGMR 
gestützt auf Art. 9 EMRK festgehalten (Urteil Bayatyan gegen Aserbaidschan v. 7.7.2011). Auch 
wenn nach Schweizer Recht der Tatbeweis genügt und nicht besondere Motive dargelegt werden 
müssen, können Wechselwillige behaupten, der Wechsel erfolge aus Gewissensgründen. Auf diese 
Weise kommen auf Umwegen die Wechselmotive (Glaubens-und Gewissensfreiheit, Art. 9 EMRK, 
Art. 18 Pakt-II) und damit auch die Diskriminierungsverbote (Art. 14 EMRK sowie im durch den 
Schweizer Vorbehalt reduzierten Umfang Art. 26 Pakt-II) ins Spiel. Kombiniert man die beiden 
Konstellationen, so widerspricht bei Fällen, in denen der Betroffene Gewissensgründe anführt, auch 
ein besonders differenzierender Faktor 2 der erwähnten Rechtsprechung des MRA und damit den 
Vorgaben des Pakt II; der EGMR seinerseits hat sich bis anhin noch nicht ausdrücklich zur 
unterschiedlichen Dauer von Zivil- und Militärdienst resp. Ihrer Vereinbarkeit mit Art. 14 EMRK 
geäussert. 

 
Weitere Bemerkungen  
Umwandlung der Vollzugsstelle in ein Bundesamt 
Mit Bundesratsbeschluss vom 7. November 2018 wurde entschieden, die Vollzugsstelle für den Zivildienst 
ZIVI in ein Bundesamt überzuführen. Die entsprechende Änderung der Organisationsverordnung für das 
Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung tritt am 1. Januar 2019 in Kraft. Wir 
empfehlen daher, die «Vollzugsstelle» im gesamten Erlass durch «ZIVI» zu ersetzen. Vor diesem 
Hintergrund würde sich eine Zuständigkeitsbestimmung auf Stufe Gesetz und eine entsprechende 
Aufhebung der Zuständigkeitsbestimmung auf Verordnungsstufe empfehlen. Siehe dazu auch die 
Bemerkungen in der Stellungnahme der verwaltungsinternen Redaktionskommission (VIRK). 
 
Artikel 17 Absatz 4 
Wir empfehlen, die Rechtsetzungsdelegation an den Bundesrat in dieser Bestimmung nach Massgabe der 
Erläuterungen im Botschaftsentwurf zu präzisieren. Einen Formulierungsvorschlag entnehmen Sie der 
Stellungnahme der VIRK. 
 
 
Vor dem Hintergrund der vorgebrachten Bedenken verfassungs- und völkerrechtlicher Art beantragen wir, 
die rechtliche Problematik im Bundesratsantrag transparent auszuweisen und die entsprechenden 
Anpassungen im Botschaftsentwurf vorzunehmen. Für den Fall, dass Sie unseren Empfehlungen nicht 




